
Baurechtliche Zulässigkeitsprüfung für eine Werbeanlage

Werbeanlagensatzung der Gemeinde vorhanden?

Evtl. auch als Bestandteil eines  Bebauungsplanes !!!

Die Werbeanlage entspricht unabhängig von ihrer Größe 

den Inhalten der Satzung
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Werbeanlage ist größer 1,00 m²

janein

baugenehmigungsfrei

Lage innerhalb eines 

Gewerbe-, Industrie-

oder Sondergebietes

Lage innerhalb eines 

Kleinsiedlungs-, Dorf-, 

reinen, allgemeinen oder 

besonderen Wohngebietes

Lage innerhalb eines Kleinsiedlungs-, 

Dorf-, reinen, allgemeinen oder 

besonderen Wohngebietes

An der Stätte der Leistung

janein

baugenehmigungsfrei

An der Stätte der Leistung

ja nein

bauge-

nehmigungs-

frei

Die planungsrechtliche Zulässigkeit und damit deren 

Baugenehmigungsfähigkeit ist nur dann gegeben, wenn:

� das Straßen-,  Orts- oder Landschaftsbild nicht verunstaltet wird

� die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs nicht gefährdet wird

� der Ausblick auf begrünte Flächen nicht verdeckt wird

� die architektonische Gliederung baulicher Anlagen nicht gestört wird

� keine störende Häufung von Werbeanlagen vorliegt

Außerhalb der im Zusammenhang 

bebauten Ortsteile sind 

Werbeanlagen unzulässig.

Ausnahmen regelt 

§ 13 Abs.3 BauO NRW.

In reinen Wohngebieten 

darf an der Stätte der 

Leistung nur mit 

Hinweisschildern 

geworben werden.

unzulässig

baugenehmigungs-

pflichtig

unzulässig

Lage innerhalb eines 

Misch-

oder Kerngebietes

bauge-

nehmigungsfrei
bauge-

nehmigungspflichtig

Lage innerhalb eines 

Misch-

oder Kerngebietes


